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Schon mischt sich rot in der Blätter Grün,
Reseden und Astern verblühn.

Die Trauben geschnitten, der Hafer gemäht,
der Herbst ist da, das Jahr wird spät.

Und doch auch im Herbst die Sonne glüht –
Weg drum mit der Schwermut aus deinem Gemüt!

Banne die Sorge, genieße, was frommt,
eh Stille, Schnee und der Winter kommt.
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AMTLICHER TEIL
SATZUNG

der Gemeinde Schlegel über die Erhebung
einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen

(Straßenausbaubeiträge)

Aufgrund des § 19 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
und der §§ 2 und 7 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) in der jeweils gültigen Fassung erlässt die Gemeinde Schlegel
folgende Satzung:

§ 1
Erhebung des Beitrages

(1) Zur anteiligen Deckung des Aufwandes für die Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von öffent-
lichen Straßen, Wegen und Plätzen (Erschließungsanlagen) und als
Gegenleistung für die dadurch den Eigentümern, Erbbauberechtigten
und Inhabern eines dinglichen Nutzungsrechts im Sinne des Artikels
233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch der
erschlossenen Grundstücke erwachsenden besonderen Vorteile
erhebt die Gemeinde Schlegel Beiträge nach Maßgabe dieser
Satzung, soweit nicht Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetz-
buch zu erheben sind.

(2) Zu den Erschließungsanlagen im Sinne des Absatzes 1 gehören auch
die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen
nicht befahrbaren Wohnwege, selbständigen Grünanlagen und
Kinderspielplätze, sofern diese Anlagen in der Baulast der Gemeinde
Schlegel stehen. 

Für Wirtschaftswege und Anlagen, die dem Schutz von Baugebieten
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) dienen (Immissionsschutzanlagen),
können Beiträge nur aufgrund einer besonderen Satzung erhoben
werden.

§ 2
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für 

1. den Erwerb und die Freilegung der für die Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der
Erschließungsanlagen benötigten Grundflächen (einschließlich
der Nebenkosten),

2. den Wert der von der Gemeinde Schlegel aus ihrem Vermögen
bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstellung
(zuzüglich Nebenkosten),

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und
Erneuerung der Fahrbahn,

4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und
Erneuerung von 

a) Rinnen und Bordsteinen

b) Radwegen

c) Gehwegen

d) Beleuchtungseinrichtungen

e) Oberflächenentwässerungseinrichtungen

f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern

g) Parkflächen

h) unselbständigen Grünanlagen

(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und
Kreisstraßen sind nur insoweit beitragsfähig, als sie breiter sind als
die anschließenden freien Strecken.

(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten

1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in § 1
genannten Erschließungsanlagen, 

2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den Schnell-
verkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrs-
straßen), ferner Brücken, Tunnel und Unterführungen mit den
dazugehörigen Rampen.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwands

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen
ermittelt.

§ 4
Anteil der Gemeinde Schlegel und

der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Gemeinde Schlegel trägt den Teil des Aufwandes, der

a) auf die Inanspruchnahme der Erschließungsanlagen durch die
Allgemeinheit entfällt,

b) bei der Verteilung des Aufwandes nach § 5 auf ihre eigenen
Grundstücke entfällt.

Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu
tragen.

(2) Überschreiten Erschließungsanlagen die nach Absatz 3 anrechen-
baren Breiten, so trägt die Gemeinde Schlegel den durch die Über-
schreitung verursachten Mehraufwand allein.

Bei den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen beziehen sich die an-
rechenbaren Breiten der Fahrbahnen auf die Breite, die über die
beitragsfreie Fahrbahnbreite nach § 2 Absatz 2 hinausgeht.

(3) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand nach Absatz 1 Satz 2
und die anrechenbaren Breiten der Erschließungsanlagen werden wie
folgt festgesetzt:

1. bei Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden
oder durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke
dienen(Anliegerstraßen)

Anrechenbare Breiten Anteil der
Beitrags-
pflichtigen

Teileinrichtung I (*) II (*)

Fahrbahn 8,50 m 5,50 m 75 %

Radweg einschl.
Sicherheitsstreifen je 1,75 m je 1,75 m 75 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 75 %

Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 75 %

Beleuchtung und
Oberflächen-
entwässerung . /. . /. 75 %

unselbständige
Grünanlagen bzw.
Straßenbegleitgrün je 2,00 m je 2,00 m 75 %

2. bei Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig
dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im
Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit die nicht Haupt-
verkehrsstraßen nach Ziffer 3 sind (Haupterschließungsstraßen)
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Anrechenbare Breiten Anteil der
Beitrags-
pflichtigen

Teileinrichtung I (*) II (*)

Fahrbahn 8,50 m 6,50 m 50 %

Radweg einschl.
Sicherheitsstreifen je 1,50 m je 1,75 m 50 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 %

Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 %

Beleuchtung und
Oberflächen-
entwässerung . /. . /. 55 %

unselbstständige
Grünanlagen bzw.
Straßenbegleitgrün je 2,00 m je 2,00 m 60 %

3. bei Straßen, die überwiegend dem durchgehenden innerörtlichen
Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, ins-
besondere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (Hauptverkehrs-
straßen)

Anrechenbare Breiten Anteil der
Beitrags-
pflichtigen

Teileinrichtung I (*) II (*)

Fahrbahn 8,50 m 8,50 m 25 %

Radweg einschl.
Sicherheitsstreifen je 1,75 m je 1,75 m 25 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 %

Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 %

Beleuchtung und
Oberflächen-
entwässerung . /. . /. 40 %

unselbstständige
Grünanlagen bzw.
Straßenbegleitgrün je 2,00 m je 2,00 m 60 %

(*) Die in den Ziffern 1 bis 3 unter „I“ genannten anrechenbaren Breiten
gelten in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten, in den sonstigen
Baugebieten gelten die unter „II“ genannten anrechenbaren Breiten.

Fehlen bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen, erhöht sich die
anrechenbare Breite der Fahrbahn um die anrechenbare Breite des
oder der fehlenden Parkstreifen, höchstens jedoch um je 2,50 m, falls
und soweit auf der Straße eine Parkmöglichkeit geboten wird.

(4) Bei den in Absatz 3 genannten Baugebieten handelt es sich um
beplante wie unbeplante Gebiete; die in Absatz 3 Ziffern 1 bis 3 ange-
gebenen Breiten sind Durchschnittsbreiten.

(5) Für verkehrsberuhigte Bereiche und sonstige Fußgängerstraßen wer-
den die anrechenbaren Breiten und Anteile der Beitragspflichtigen
am Aufwand im Einzelfall durch eine gesonderte Satzung festgesetzt.

(6) Im Sinne des Absatzes 5 gelten als

1. verkehrsberuhigte Bereiche:

Als Mischfläche gestaltete Anliegerstraßen, die in ihrer ganzen
Breite von Fußgängern benutzt werden dürfen, jedoch auch mit
Kraftfahrzeugen benutzt werden können.

2. sonstige Fußgängerstraßen:

Anliegerstraßen, die in ihrer gesamten Breite von Fußgängern
benutzt werden dürfen, auch wenn eine Nutzung für den An-
liegerverkehr mit Kraftfahrzeugen möglich ist.

(7) Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Abschnitten mit einer Seite
an ein Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet und mit der anderen

Seite an ein sonstiges Baugebiet und ergeben sich dabei nach
Absatz 3 unterschiedliche anrechenbare Breiten, so gilt für die
gesamte Straße die größte Breite.

(8) Für Erschließungsanlagen, die in den Absätzen 3 und 5 nicht erfasst
sind oder bei denen die festgesetzten anrechenbaren Breiten oder
Anteile der Beitragspflichtigen offensichtlich nicht zutreffen, werden
durch eine gesonderte Satzung im Einzelfall die anrechenbaren Brei-
ten und Anteile der Beitragspflichtigen festgesetzt.

§ 5
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 bis 4 ermittelte Aufwand wird nach Maßgabe ihrer
Flächen auf die Grundstücke verteilt, denen die Inanspruch-
nahmemöglichkeit der Erschließungsanlage besondere Vorteile ver-
mittelt (erschlossene Grundstücke). 

Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grund-
stücke nach Art und Maß durch Vervielfachung der maßgeblichen
Grundstücksfläche mit dem nach Absätzen 5 bis 8 maßgeblichen Nut-
zungsfaktor berücksichtigt.

(2) Als Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 1 gilt grundsätzlich der
Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn.
Soweit Flächen erschlossener Grundstücke baulich oder gewerblich
nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach
Absatz 6 und 7. 

Für die übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegen-
den Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefen-
begrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Absatz 4
BauGB – richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach
Absatz 8.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei erschlossenen Grund-
stücken

a) die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils liegen, die Gesamtfläche des Grund-
stücks,

b) die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich
hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes,

c) die im Bereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB liegen
und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen
Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich,

d) für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34
Absatz 4 BauGB besteht,

aa) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks

bb) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34
BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB)
liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch
die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie,
die in einem gleichmäßigen Abstand von 26 m im Ortsteil
Schlegel und 31 m im Ortsteil Seibis zu ihr verläuft;

bei Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage
angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück
gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen
der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite
und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von
26 m im Ortsteil Schlegel und 31 m im Ortsteil Seibis ver-
läuft,

e) die über die sich nach Buchstabe b) oder Buchstabe d) lit. bb)
ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind,
die Fläche zwischen der Erschließungsanlage bzw. im Fall von
Buchstabe d) lt. bb) der der Erschließungsanlage zugewandten
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleich-
mäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder
gewerblichen Nutzung entspricht.
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(4) Bei erschlossenen Grundstücken, die

a) nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer
Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder,
Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils so genutzt werden oder

b) ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder
wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan
nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung)

ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grund-
stücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Absatz 3 nicht
erfasst wird.

(5) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird
die Fläche von Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar
sind (Absatz 3) vervielfacht mit

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit 1 Vollgeschoss

b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit 2 Vollgeschossen

c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit 3 Vollgeschossen

d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit 4 Vollgeschossen

(6) Für Grundstücke, die ganz oder teilweise innerhalb des Geltungs-
bereiches eines Bebauungsplanes liegen, ergibt sich die Zahl der
Vollgeschosse wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässi-
gen Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollge-
schosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5 (wobei Bruchzahlen
unter 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet und solche
ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden).

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der
Vollgeschosse in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im
Sinne von § 11 Absatz 3 BauNVO die höchstzulässige Höhe
geteilt durch 3,5;

in allen anderen Gebieten die höchstzulässige Höhe geteilt durch
2,80 m (wobei Bruchzahlen unter 0,5 auf die vorausgehende volle
Zahl abgerundet und solche ab 0,5 auf die nächstfolgende volle
Zahl aufgerundet werden);

dies gilt in gleicher Weise auch für den Fall, dass sowohl die
zulässige Gebäudehöhe als auch gleichzeitig eine Baumassenzahl
festgesetzt ist.

d) Dürfen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden, gilt die
Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene.

e) Ist gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Bebauung fest-
gesetzt, gilt die Zahl von einem Vollgeschoss.

f) Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Voll-
geschosse vorhanden oder zugelassen, so ist diese zugrunde zu
legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl
oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten wird.

(7) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungs-
planes oder für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der
Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht
festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse:

a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich
vorhandenen Vollgeschosse,

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der
auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen Vollgeschosse,

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zuläs-
sig oder vorhanden sind, wird je Nutzungsebene ein Vollgeschoss
zugrunde gelegt,

d) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die
aber gewerblich oder industriell genutzt werden können, wird ein
Vollgeschoss zugrunde gelegt.

(8) Für die Flächen nach § 5 Absatz 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei
Grundstücken, die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan
nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer
Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder,
Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils so genutzt werden 0,5

2. im Außenbereich liegen oder wegen entsprechender Festsetzun-
gen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind
(z.B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn

a) sie ohne Bebauung sind, bei

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasser-
flächen 0,0167

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland
0,0333

cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.) 1,0

b) sie in einer baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleich-
baren Weise genutzt werden (z.B. Friedhöfe, Sportplätze,
Freibäder, Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Be-
bauung) 0,5

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen
oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B. Feldscheunen)
vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus
der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-
flächenzahl 0,2 ergibt 1,0

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss entsprechend der Staffelung nach
Absatz 5, für die Restfläche gilt lt. a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung
besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-
flächenzahl 0,2 ergibt 1,0

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss entsprechend der Staffelung nach
Absatz 5, für die Restfläche gilt lit. b),

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche,
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt 1,3

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss entsprechend der Staffelung nach
Absatz 5, für die Restfläche gilt lit. a),

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung
nach § 35 Absatz 6 BauGB liegen, für die von der Satzung
erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder
Gewerbebetrieben dienen 1,3

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsäch-
lich vorhandene Vollgeschoss entsprechend der Staffe-
lung nach Absatz 5,

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung1,0

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsäch-
lich vorhandene Vollgeschoss entsprechend der Staffe-
lung nach Absatz 5,

für die Restfläche gilt lit. a).

(9) Vollgeschosse sind alle Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel
mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die über
mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von min-
destens 2,00 m haben.

Satz 1 gilt auch für Grundstücke in Gebieten, in denen der Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen nach § 5 Absatz 6 Buchstabe a) bis c)
enthält.

Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bau-
werkes nicht feststellbar, so werden bei gewerblich oder industriell
genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in
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anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 2,50
m Höhe des Bauwerkes (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss berechnet. 

Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt.

(10) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden
die in Absatz 5 festgesetzten Faktoren um 0,3 erhöht

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-,
Gewerbe- und Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der
Nutzungsart: Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe,
Messe, Ausstellung und Kongresse;

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch
Bebauungsplan eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a)
genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist;

c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b)
bezeichneten Gebieten, die gewerblich, industriell oder in ähn-
licher Weise genutzt werden (so z.B. Grundstücke mit Büro-,
Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden),
wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen über-
wiegt.

Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur
Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte Fläche als Geschos-
sfläche.

(11) Grundstücke an zwei oder mehreren getrennt abzurechnenden
Erschließungsanlagen im Sinne dieser Satzung werden für jede An-
lage mit der Maßgabe herangezogen, dass bei der Berechnung des
Beitrags nach den vorstehenden Absätzen die sich ergebenden Beträ-
ge jeweils um ein Drittel gekürzt werden.

(12) Die Ermäßigung für mehrfach erschlossene Grundstücke (Absatz 11)
gilt nicht für die in Absatz 10 Buchstaben a bis c bezeichneten Grund-
stücke.

§ 6
Abschnittsbildung, Erschließungseinheit und Abrechnungsgebiet

(1) Für selbstständig benutzbare Abschnitte einer Erschließungsanlage
kann der Aufwand getrennt ermittelt und abgerechnet werden
(Abschnittsbildung). Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnahme
auf mehrere Straßenabschnitte, für die sich nach § 4 Absatz 2 unter-
schiedliche anrechenbare Breiten oder unterschiedliche Anteile der
Beitragspflichtigen ergeben, so sind die Straßenabschnitte gesondert
abzurechnen.

(2) Für mehrere Erschließungsanlagen, die für die Erschließung der
Grundstücke eine Einheit bilden, kann der Aufwand insgesamt er-
mittelt werden (Erschließungseinheit).

(3) Die von einer Erschließungsanlage, einem Abschnitt oder einer
Erschließungseinheit erschlossenen Grundstücke bilden das Ab-
rechnungsgebiet.

§ 7
Kostenspaltung

Der Beitrag kann für

1. die Fahrbahn

2. die Radwege

3. die Gehwege

4. die Parkflächen

5. die Beleuchtung

6. die Oberflächenentwässerung

7. die unselbständigen Grünanlagen

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.

§ 8
Vorauszahlungen und Ablösung

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist,
kann die Gemeinde Vorauszahlungen bis zur Höhe der voraussicht-
lichen Beitragsschuld erheben.

(2) Der Straßenausbaubeitrag kann vor Entstehung der Beitragspflicht
durch Vertrag abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich
nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu
ermittelnden Straßenausbaubeitrages.

§ 9
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt des Entstehens der
Beitragsschuld

1. Eigentümer des Grundstückes,

2. Erbbauberechtigter oder

3. Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechtes im Sinne des Artikel
233 § 4 EGBGB ist.

Mehrere Eigentümer eines Grundstückes haften als Gesamtschuld-
ner. Wohnungs- und Teileigentümer sind nur entsprechend ihres Mit-
eigentumsanteils beitragspflichtig.

(2) Ist der Eigentümer oder Erbbauberechtigte nicht im Grundbuch ein-
getragen oder ist die Eigentums- oder Berechtigungslage in sonstiger
Weise ungeklärt, so ist an seiner Stelle derjenige abgabepflichtig, der
im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides der Besitzer
des betroffenen Grundstücks ist. Bei einer Mehrheit von Besitzern ist
jeder entsprechend der Höhe seines Anteils am Mitbesitz zur Abgabe
verpflichtet.

§ 10
Fälligkeit

(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Baumaßnahme tatsächlich
beendet ist. Im Falle der Kostenspaltung (§ 7) entsteht die Beitrags-
schuld mit der tatsächlichen Beendigung der Teilmaßnahme, bei der
Bildung von Erschließungseinheiten (§ 6 Absatz 2) mit der Beendi-
gung der Maßnahmen an den die Erschließungseinheit bildenden
Straßen.

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides fällig.

§ 11
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 11. Mai 2005 in Kraft.

Gleichzeitig treten die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für
öffentliche Verkehrsanlagen vom 4. November 1996, deren 1. Ände-
rungssatzung vom 6. August 1998 sowie deren 2. Änderungssatzung vom
7. Dezember 1998 außer Kraft.

Schlegel, den 21. Oktober 2008

Singer
Bürgermeisterin
Gemeinde Schlegel

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung betreffen, können
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich
unter der Angabe der Gründe einzureichen.

Werden solche Verstöße innerhalb einer Frist von einem Jahr nach der
Bekanntgabe geltend gemacht, so sind diese unbeachtlich.

F F F
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11. ÄNDERUNGSSATZUNG

zur Satzung der Gemeinde Pottiga
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge

für öffentliche Verkehrsanlagen
(Straßenausbaubeiträge)

Auf der Grundlage des § 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) und der §§ 2 und 7a des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes (ThürKAG) in der jeweils gültigen Fassung erlässt die Gemein-
de Pottiga folgende 11. Änderungssatzung

§ 1
Änderung

Der § 7 der Satzung erhält folgende neue Fassung:

§ 7
Beitragssatz

(1) Der Beitragssatz wird nach Maßgabe der Bestimmungen laut § 5
Abs. 1 - 7 aus den jährlichen Investitionsaufwendungen für die
jeweilige Abrechnungseinheit errechnet.

(2) Der Beitragssatz für die Investitionsaufwendungen für das Jahr 2006
beträgt für die Abrechnungseinheit

Gemeinde Pottiga
0,1574136 Euro/m2

pro ermittelte beitragspflichtige Grundstücksfläche.

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Pottiga, den 24. Oktober 2008

Roßmann
Bürgermeister
Gemeinde Pottiga

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich
unter Angabe der Gründe geltend zu machen.

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbe-
achtlich.

12. ÄNDERUNGSSATZUNG

zur Satzung der Gemeinde Pottiga 
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge 

für öffentliche Verkehrsanlagen
(Straßenausbaubeiträge)

Auf der Grundlage des § 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) und der §§ 2 und 7a des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes (ThürKAG) in der jeweils gültigen Fassung erlässt die Gemein-
de Pottiga folgende 12. Änderungssatzung

§ 1
Änderung

Der § 7 der Satzung erhält folgende neue Fassung:

§ 7
Beitragssatz

(1) Der Beitragssatz wird nach Maßgabe der Bestimmungen laut § 5
Abs. 1 - 7 aus den jährlichen Investitionsaufwendungen für die
jeweilige Abrechnungseinheit errechnet.

(2) Der Beitragssatz für die Investitionsaufwendungen für das Jahr 2007
beträgt für die Abrechnungseinheit

Gemeinde Pottiga
- 0,1356727 Euro/m2

pro ermittelte beitragspflichtige Grundstücksfläche.

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Pottiga, den 24. Oktober 2008

Roßmann
Bürgermeister
Gemeinde Pottiga

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich
unter Angabe der Gründe geltend zu machen.

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbe-
achtlich.

Die nächste Ausgabe des ¹VGS - Anzeigersªerscheint am 05.12.2008.

Redaktionsschluss ist der 24.11.2008.

ENDE AMTLICHER TEIL
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Informationen
aus den •mtern

Telefonverzeichnis
der VG „Saale-Rennsteig“

Name / Amt Neue Rufnummer

Zentrale 29 60 / 0

Vorsitzender 29 60 21

Hauptamt / Amtsleiter 29 60 13

Kämmerei / Amtsleiter 29 60 18

Sekretariat 29 60 11

Meldeamt 29 60 14

Ordnungsamt 29 60 16

Personalamt 29 60 17

Kasse 29 60 19

Amt für Steuern 29 60 20

Schreibbüro 29 60 22

Bauamt 29 60 23

Finanzen 29 60 25

Touristikinformation 29 60 26
und 2 95 33

neue Fax-Nr. 29 60 28

Öffnungszeiten
der Verwaltungsgemeinschaft 

Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr

NICHTAMTLICHER  TEIL

Geburten
Blankenberg

01.10.2008 Florian Philipp

Blankenstein

15.09.2008 Liam Wolff

Harra

04.10.2008 Nils Hoffmann
09.10.2008 Felix Straubel

Pottiga

10.09.2008 Ida-Sophie Poß

Die Verwaltungsgemeinschaft ¹Saale-Rennsteigª gratuliert
hiermit recht herzlich zur Geburt der neuen Erdenb!rger.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt eingehenden
Mitteilungen über Geburten hier veröffentlicht werden, sofern die Eltern der
Veröffentlichung nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen haben.

Sterbef"lle
Birkenhügel

10.10.2008 Werner Oertel im Alter von 76 Jahren

Blankenstein

06.10.2008 Margarete Heinrich, im Alter von 70 Jahren
geb. Baier

07.10.2008 Herbert Langheinrich im Alter von 83 Jahren

Harra

19.09.2008 Frank Hoffmann im Alter von 49 Jahren

Neundorf

19.09.2008 Elfriede Schumann, im Alter von 90 Jahren
geb. Metzenthin

22.09.2008 Gerhard Horn im Alter von 58 Jahren

13.10.2008 Horst Eckert im Alter von 74 Jahren

Schlegel

16.09.2008 Manfred Brendel im Alter von 70 Jahren

26.09.2008 Siegmar Schneider im Alter von 61 Jahren

Eheschlieûung
keine
Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt eingehenden
Mitteilungen über Eheschließungen hier veröffentlicht werden, sofern der
Veröffentlichung nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen wurde.

Nachrichten
aus der Meldestelle
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Impressum:

Herausgeber und Redaktion:
VGS „Saale-Rennsteig“
07366 Blankenstein
Rennsteig 2
Tel.: 03 66 42 / 29 60 0
Fax: 03 66 42 / 29 60 28

Gesamtherstellung:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
07338 Kaulsdorf
Straße des Friedens 1a
Tel.: 03 67 33 / 2 33 15
Fax: 03 67 33 / 2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe
Nasilowski gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Erscheinungsweise: monatlich – Kostenfreie Verteilung an alle
Haushalte der VGS „Saale-Rennsteig“.

Weitere Exemplare sind kostenfrei in der VGS „Saale-Renn-
steig“ – Hauptamt – erhältlich.

Geburtstagsjubil•en
Birkenhügel

07.11. Bernd Dietzel zum 65. Geburtstag
22.11. Christa Heinßmann zum 80. Geburtstag
28.11. Jürgen Nerlich zum 65. Geburtstag

Blankenberg

14.11. Renate Süßenguth zum 70. Geburtstag
19.11. Werngard Drechsel zum 70. Geburtstag

Blankenstein

01.11. Bernd Frühauf zum 70. Geburtstag
17.11. Rudolf Warmer zum 70. Geburtstag
23.11. Helmut Haindl zum 85. Geburtstag
30.11. Johanne Egelkraut zum 75. Geburtstag

Harra

01.11. Brigitte Schüler zum 65. Geburtstag
19.11. Marie Hoffmann zum 75. Geburtstag
21.11. Ingeborg Riedel zum 70. Geburtstag

Kießling

18.11. Elisabeth Gebhardt zum 90. Geburtstag

Neundorf

04.11. Erika Püstel zum 85. Geburtstag
09.11. Helga Gäbelein zum 70. Geburtstag
29.11. Rosemarie Grüner zum 80. Geburtstag

Schlegel

10.11. Klaus Bürger zum 75. Geburtstag
17.11. Christa Schmidt zum 80. Geburtstag
18.11. Martha Diezel zum 85. Geburtstag

Wir gratulieren recht herzlich und w!nschen 
allen Jubilaren Gl!ck und Gesundheit"

Das Hauptamt informiert
Beschlüsse der Mitgliedsgemeinden

Birkenhügel

B-Nr. 115-12/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
GR-Sitzung vom 5. August 2008

BV-Nr. 131-29/08 Beratung und Beschlussfassung zur Dorf-
erneuerungsmaßnahme grundhafter Ausbau
der Straße „Oberer Weg“

BV-Nr. 132-30/08 Beratung und Beschlussfassung zur Dorf-
erneuerungsmaßnahme grundhafter Ausbau
der Straße „Unterer Weg“

BV-Nr. 133-31/08 Beratung und Beschlussfassung zur
Betriebskostenabrechnung nach dem
Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz
für das Jahr 2007

BV-Nr. 134-31/08 Beratung und Beschlussfassung zum
Abschluss eines Joint-Venture-Vertrages
mit T-Mobile Deutschland GmbH

Blankenstein

BV-Nr. 299-55/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 4. September
2008

BV-Nr. 300-56/08 Anschaffung eines Atemluftkompressors 

BV-Nr. 301-57/08 Vergabe zur Lieferung und Montage von
zwei Toren für Gebäude der Freiwilligen
Feuerwehr

Harra

BV-Nr. 233-36/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 19. August 2008

BV-Nr. 234-37/08 Betriebskostenabrechnung nach dem
Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz
für das Jahr 2007

BV-Nr. 235-38/08 Neufassung der Satzung zur Regelung der
Aufwandsentschädigung für die ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen

Neundorf

BV-Nr. 192-29/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 1. August 2008

BV-Nr. 193-30/08 Betriebskostenabrechnung nach dem
Thüringer Kindertagesstättengesetz für das
Jahr 2007

Ordnungsamt
Fundsachen

Fundsache: 1 Herrenarmbanduhr

Fundort: Bahnübergang Blankenstein
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Nutzen Sie Ihren 

VGS - Anzeiger
auch kostengünstig für private Danksagungen und
Mitteilungen bei Festlichkeiten und Höhepunkten

im persönlichen Leben!

Das Bauamt informiert
Gemeinde Schlegel

Grundhafter Ausbau Dorfplatz, Hundsgasse und
Verbindungsweg Dorfplatz Straße B

Die Fa. STRABAG hat in den letzten Wochen die Arbeiten für den
grundhaften Ausbau des Dorfplatzes und angrenzender Straßen
termingerecht ausgeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die
Verkehrs- und einige Nebenflächen fast fertig gestellt. 

Die fehlende Bepflanzung sowie die zu installierende Straßen-
beleuchtung wird in den nächsten Tagen abgeschlossen. Auch
sind die Kabel für den Energieversorger E-on im Baubereich
sowie in der Straße B verlegt. 

Die Restarbeiten in der Hundsgasse und auf den Nebenflächen
werden nach Bauablauf bis Mitte November abgeschlossen sein. 

Nach der durchzuführenden Verkehrsfreigabe dürfen sich die
Schlegeler und ihre Gäste über einen neu gestalteten und qualita-
tiv hochwertigen Dorfplatz freuen.

Gemeinde Blankenstein

Instandsetzung der Straße „Wachhügel“

Die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Straße „Wachhügel“ wer-
den durch die Fa. Krumbholz ausgeführt. Die Fa. ist zurzeit mit
der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen und der
Instandsetzung des Straßenbelages beschäftigt. 

Bauplätze

In folgenden Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft
stehen vollerschlossene Bauparzellen für Bauinteressierte zur
Verfügung:

Gemeinde Neundorf
Baugebiet „An der Kuppel“ Preis 46,02 Euro/m2

Gemeinde Schlegel
Baugebiet „In den Beunten“ Preis 35,79 Euro/m2

Gemeinde Harra
Baugebiet „Not“ Preis 47,55 Euro/m2

Gemeinde Blankenberg
Baugebiet „Flurweg“ Preis 39,00 Euro/m2

Gemeinde Pottiga
Baugebiet „Waldstraße“ Preis 32,38 Euro/m2

Preis 27,27 Euro/m2

Bereich Finanzen

Kommunale Wohnung

Folgende kommunale Wohnung stehen zur Vermietung frei: 

NEUNDORF
- Dorfbachweg 20

ab 01.12.2008
Erdgeschoss rechts, 57,39 m2 Wohnfläche,
249,41 Euro Grundmiete

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ Rennsteig 2 bei Frau Gäbelein,
Telefon 03 66 42/2 9 60 25.

Wohnungsnachfragen

In den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft steht nur eine
begrenzte Zahl von kommunalen Wohnungen zur Verfügung.

Auf Grund der  gehäuften Wohnungsnachfragen bieten wir hier-
mit die Möglichkeit an, dass private Vermieter ihren freien Woh-
nungsbestand in der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
(Telefon 03 66 42/29 60 18) angeben können, damit dieser an
Wohnungsinteressenten weitergeleitet werden kann. 
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Einladungen und Veranstaltungshinweise
Veranstaltungstipps

November 2008

Samstag, 1. November 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

15.00 Uhr Schießen für Jedermann
Schießanlage Blintendorf (bis 18.00 Uhr)

Dienstag, 4. November 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 5. November 2008
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e. V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Briefmarkenfreunde Naila e.V. OG Blankenstein
19.00 Uhr Gruppenabendin Blankenberg

Gaststätte Kriegel

Do-So, 6.-9. November 2008
KIRMES IN SCHLEGEL

Donnerstag, 6. November 2008
19.30 Uhr Traditionelles Bäume setzen

Freitag, 7. November 2008
20.30 Uhr Tanz mit „Casa“

Samstag, 8. November 2008
08.30 Uhr Ständerle in Schlegel
14.00 Uhr Kindertanz mit Bernd Bahn
20.30 Uhr Tanz mit „Pina Colada“ 

Sonntag, 9. November 2008
09.00 Uhr Ständerle in Seibis
18.00 Uhr Gemütliches Beisammensein

in der „Gaststätte Munzert“

Für das leibliche Wohl sorgt an allen Tagen die Gaststätte
Munzert.

Es lädt ein die Kirmesjugend Schlegel / Seibis

Freitag, 7. November 2008
18.00 Uhr Gansschwarz-Essenmit hausgemachten Klößen

Saale-Eck Harra 
Tischreservierung erbeten unter 03 6642/2 98 04
oder 2 37 11

Samstag, 8. November 2008
Frankenwaldverein e.V. OG Blankenberg
Abwandern

Dienstag, 11. November 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 12. November 2008
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Freitag, 14. November 2008
Martinsfest im Rennsteigsaal – Kindergarten
Blankenstein

17.30 Uhr Treffpunkt Kindergarten
Laternenumzug zum Rennsteigsaal
- Programm des Kindergartens
- Tombola
- Verkauf von Speisen und Getränken

Samstag, 15. November 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

15.00 Uhr Schießen für Jedermann
Schießanlage Blintendorf (bis 18.00 Uhr)

Dienstag, 18. November 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 19. November 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Fr-So, 21.-23. November 2008
KIRMES IN HARRA

Freitag, 21. November 2008
21.00 Uhr Disco mit „Wob Robber“

Samstag, 22. November 2008
14.00 Uhr Kindertanz
20.00 Uhr Traditioneller Kirmestanz mit „Feeling“

Sonntag, 23. November 2008
08.00 Uhr Ständerle mit der Band „Universal“

Kirmes-Mittagstisch im Saale-Eck Harra mit verschiedenen
Braten und hausgemachten Thüringer Klößen

Dienstag, 25. November 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Grundschule am Rennsteig, Blankenstein
19.30 Uhr „Unsere Grundschule stellt sich vor“

Mittwoch, 26. November 2008
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V:

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Lichtenberg

Samstag, 29. November 2008
13.00 Uhr Weihnachtsmarkt

an der Regelschule Blankenberg
(bis 17.00 Uhr)

Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.
14.00 Uhr Trainingsschießen mit Langwaffe

Schießanlage Lichtenberg

Rennsteigschützen „Blankenstein 2000“ e.V.
15.00 Uhr Schießen für Jedermann

Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)
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Sonntag, 30. November 2008 1. Advent
Frankenwaldverein e.V. OG Blankenberg
Konzert in Waldsassen

Heimatmuseum Harra
14.00 Uhr 1. Advent – Eröffnung der Weihnachts-

ausstellung „Weihnachten vor hundert Jahren“
- Verkauf von Weihnachtsartikeln
- Plätzchen backen
- Glühwein und Stollen

Veranstaltungstipps
Dezember 2008

Dienstag, 2. Dezember 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein

Mittwoch, 3. Dezember 2008
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Briefmarkenfreunde Naila e.V. OG Blankenstein
19.00 Uhr Gruppenabend in Blankenstein

Gaststätte Rennsteig

Donnerstag, 4. Dezember 2008
Grundschule am Rennsteig Blankenstein

18.00 Uhr Weihnachtsprogramm für die Eltern

Samstag, 6. Dezember 2008
Weihnachtsfeierin Neundorf im Saal
für alle Senioren

Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.
17.00 Uhr Weihnachtsfeier im Vereinszimmer-Rennsteig-

saal mit Auszeichnung und Ehrungder Schützen

Frankenwald Wanderverein OG Schlegel
Weihnachtsfeier

Sa/So, 6./7. Dezember 2008
Heimatmuseum Harra
2. Advent – Ausstellung „Weihnachten vor
hundert Jahren“ mit Programm

Touristik-Information
VG Saale-Rennsteig 
Selbitzplatz 1
07366 Blankenstein

Kulturbrauhaus Bad Lobenstein

Samstag, 15. November 2008

Echte Egelkräuter Events
G-Punkt im Brauhaus
DJ Richy
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Satz & Media Service
Tel.:  03 67 33/2 33 15KOPIEN ab 1 Cent!
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Kirchspiel Blankenberg
Termine 

des Kirchspiels Blankenberg

Freitag, 31. Oktober 2008 Reformationstag
18.30 Uhr Blankenberg Kirchspielgottesdienst

mit Kostprobe

Sonntag, 2. November 2008
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst mit Abendmahl

Mittwoch, 5. November 2008
19.30 Uhr Blankenberg Gesprächskreis zur Bibel

Freitag, 7. November 2008
19.00 Uhr Ullersreuth Kirchweihgottesdienst

Sonntag, 9. November 2008
09.00 Uhr Sparnberg Gottesdienst
10.30 Uhr Frössen Gottesdienst
14.00 Uhr Blankenberg Gottesdienst

der evangelischen Freikirche
mit Hr. Vanheiden aus Gefell

anschließend Gespräch

Dienstag, 11. November 2008
17.00 Uhr Blankenberg Martinsfeier in der Kirche
anschließend Martinsumzug

Sonntag, 16. November 2008
09.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst (Sup. Schönfeld)
09.30 Uhr Pottiga Gottesdienst

(Präd. Ruckdeschel)

Mittwoch, 19. November 2008 Buß- und Bettag
18.00 Uhr Sparnberg Gottesdienst

Freitag, 21. November 2008
17.30 Uhr Frössen Konfirmandenstunde

Sonntag, 23. November 2008 Ewigkeitssonntag
09.00 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
10.00 Uhr Pottiga Gottesdienst (Pfarrer Weiler)
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst
13.30 Uhr Frössen Gottesdienst

Montag, 24. November 2008
14.00 Uhr Blankenberg Seniorennachmittag

Samstag, 29. November 2008
17.00 Uhr Sparnberg Adventskonzert

Sonntag, 30. November 2008 1. Advent
09.00 Uhr Sparnberg Gottesdienst
10.30 Uhr Frössen Familiengottesdienst
14.00 Uhr Blankenberg Familiengottesdienst

Freitag, 5. Dezember 2008
17.45 Uhr Blankenberg Konfirmandenstunde

Sonntag, 7. Dezember 2008 2. Advent
09.00 Uhr Sparnberg Gottesdienst
10.30 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
17.00 Uhr Blankenberg Adventsmusik

Kirchgemeinde Harra
Veranstaltungskalender
Monat November 2008

Sonntag, 2. November 2008
09.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids im CVJM Harra
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienstin Blankenstein

Dienstag, 4. November 2008
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht

Mittwoch, 5. November 2008
17.00 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe im CVJM

Donnerstag, 6. November 2008
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids (6-9 Jahre) im CVJM

Sonntag, 9. November 2008
09.30 Uhr Predigtgottesdienstin Blankenstein

Dienstag, 11. November 2008
16.30 Uhr Martinsfeier im Gemeindesaal Harra
17.00 Uhr Lampion- und Fackelumzug

Mittwoch, 12. November 2008
16.30 Uhr Tanz-Kids, kleine Gruppe im CVJM
19.30 Uhr Bibeltraining im Gemeinderaum Harra

Freitag, 14. November 2008
19.00 Uhr Fußball für Kinder und Eltern in der Turnhalle

Sonntag, 16. November 2008
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienstin Blankenstein

Dienstag, 18. November 2008
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht

Mittwoch, 19. November 2008 Buß- und Bettag
16.15 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe im CVJM
19.30 Uhr Beichtgottesdienstin Blankenstein

Donnerstag, 20. November 2008
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids (6-9 Jahre) im CVJM

Freitag, 21. November 2008
18.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Teens (10-13 Jahre) im CVJM

Sonntag, 23. November 2008 Ewigkeitssonntag
09.30 Uhr Predigtgottesdienstin Blankenstein

Montag, 24. November 2008
14.30 Uhr Seniorenkreis im Gemeinderaum Harra

Dienstag, 25. November 2008
16.15 Uhr Vorkonfirmandenunterricht

Mittwoch, 26. November 2008
16.15 Uhr Tanz-Kids, kleine Gruppe im CVJM

Freitag, 28. November 2008
19.00 Uhr Fußball für Kinder und Eltern in der Turnhalle
19.00 Uhr Kindermitarbeiterkreis im CVJM

Sonntag, 30. November 2008 1. Advent
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst

Angaben ohne Gewähr. Bitte vergleichen Sie die Termine in der Tagespresse.
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Musikalischer Advent

Das Adventskonzert in Sparnberg am Samstag, dem
29. November 2008 um 17.00 Uhr gestalten das Kantoren-
ehepaar Feig (Leitung bzw. Flöte) gemeinsam mit Ute Henke
(Gesang), Johann Gerstner (Lesungen) und der Männergesangs-
gemeinschaft Mißlareuth-Feilitzsch. 

In der Adventsmusik in Blankenberg erklingt am 2. Advent um
17.00 Uhr Chormusik, gesungen von einem Projektchor unter der
Leitung des Kantorenehepaares Staemmler. 

Zu beiden Konzerten ist der Eintritt frei, um Spenden am Ausgang
wird gebeten.

Fremdenverkehr und
Tourismus

Thüringer Oberlandbahn 

„Tunnelzauber und Draisine“
darf noch einmal starten!

Freitag 31.   Oktober 2008 
Samstag 1. November 2008 
Sonntag 2. November 2008 

Aufgrund des unerwartet großen Erfolgs der Draisinenbefahrung
im Juli 2008 und der seitdem auflaufenden Flut von Anfragen
nach einer weiteren Veranstaltung konnte der Verein „Thüringer
Oberlandbahn e.V.“ nun doch eine zweite Auflage organisieren.

Eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands, die attraktive
„Thüringer Oberlandbahn“ zwischen Triptis und Bad Lobenstein,
kann noch einmal auf elf Kilometer Länge durch Tunnel und
Natur, über Viadukte und längs der Saaletalsperren mit verschie-
denen Fahrraddraisinen befahren werden.

Fahrkarten sind nur im Vorverkauf erhältlich ab sofort

beim Fremdenverkehrsamt Ziegenrück
Markt 6
Telefon: 03 64 83/2 26 49
Fax: 03 64 83/2 04 16
E-Mail:
fremdenverkehrsamt.ziegenrueck@t-online.de

Montag – Freitag 09.00 - 16.30 Uhr

Briefliche Anmeldungen werden aus Zeitgründen nicht bearbeitet. 

Abfahrtszeiten (an allen drei Tagen): 

vom Bahnhof Lückenmühle nach Ziegenrück
(Fahrzeit etwa zwei Stunden) 

Tross 1 08.30 Uhr 
Tross 2 11.45 Uhr 
Tross 3 15.00 Uhr 

Im Fahrpreis enthalten ist die Nutzung des Pendelbusses für Pkw-
Fahrer zu ihren Fahrzeugen nach Lückenmühle und ein Glühwein
oder ein Tee. 

Das Mindestalter für Fahrtteilnehmer beträgt sechs Jahre. Kinder
und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwach-
sener teilnehmen. 

Auf eine der Jahreszeit und Witterung angepasste Kleidung ist zu
achten!

Nebenprogramme:

- Draisinen-Pendelbetrieb auf dem Bahnhof Ziegenrück mit
einer Handhebeldraisine für Tagesausflügler und „Zaungäste“

- Modellbahnausstellung des Modelleisenbahnclubs Pößneck in
der Shedhalle Pößneck. 

- Zu empfehlen ist zusätzlich ein Besuch des Wasserkraftmu-
seums in Ziegenrück einschließlich der beiden Sonderausstel-
lungen „Ein Tag ohne Strom“ und „Erste archäologische
Funde von der Burg Ziegenrück“
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Regelschule Blankenberg
Anmeldung zum Weihnachtsmarkt

Es ist bereits eine schöne Tradition in Blankenberg, kurz vor dem
1. Advent einen Weihnachtsmarkt auf dem Schulgelände abzu-
halten.

In diesem Jahr findet der Markt am Samstag, 29. November
2008 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf dem Schulgelände statt.

Sollten Sie noch Interesse als Händler haben, dann melden Sie
sich bitte in der Regelschule unter

Telefon: 0366 42/2 22 69
E-Mail: rs.blankenberg@online.de

Es werden keine Standgebühren erhoben.

Britta Schenk, Schulleiterin

Neundorf
Tag der Vereine in Neundorf

Alle Veranstalter dieses Tages

- die Gemeinde Neundorf,
Bürgermeister Herr Manfred Jahn

- Vereine und Interessengruppen und

- Einrichtungen

bedanken sich herzlich bei den Mitarbeitern des Bauhofes, dem
landwirtschaftlichen Unternehmen „Am Rennsteig“ und den
Sponsoren für die Unterstützung im Vorfeld dieses Tages. 

Allen Gästen und Einwohnern aus nah und fern, die trotz wechsel-
hafter Witterung am Nachmittag unser Fest besuchten, trugen
wesentlich zum Gelingen bei. 

Eine willkommene Abwechslung boten die Teilnehmer unseres
Hobbymarktes. Ihnen allen gilt ein großes Dankeschön.

Aus unseren Ortschaften

Behandlung von
Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckst•rungen

bei Erwachsenen und Kindern

Praxis für LOGOpädie
Renate Seibold

Logopädin, Krankenschwester

Badstraße 22 
95138 Bad Steben 

Tel./Fax: 0 92 88 /55 04 7 3
Mobil: 0 1 70 /6 04 73 89 

D•ESSE of Switzerland
Gr•ûtes Schweizer Unternehmen im 
Wellness-, Kosmetik- und Gesundheitsbereich

Lust auf Ver•nderung?
Wir suchen engagierte Kolleginnen, die einen Neben-
verdienst suchen oder sich beruflich ver•ndern m€chten

Freie Zeiteinteilung
Keine Eigeninvestition
Seri€se T•tigkeit
Kostenlose Aus- und Weiterbildung
Gute Verdienstm€glichkeiten

Sie sind kontaktfreudig und mindestens  25 Jahre alt,
dann informieren Sie sich unverbindlich bei:

D!esse B"ro
Claudia Hoffmann
Telefon 09252/1481 ´ Mobil 0162/6671607
www.deesse.com

WEIHNACHTSB•UME
±  Fichten, Blaufichten, Nordmanntannen

Kiefern, getopfte Blaufichten ±

ab Sonntag, dem 30.11.2008
± 1. Advent ±

bei Gr!ner in Harra
Schloûberg 2

Telefon 03 66 42/2 24 31 u. 2 20 38
Handy 0175/4 13 32 27 u.

0170/4 33 78 27
Verkaufszeiten:

montags - freitags 14.00 -18.00 Uhr
samstags u. sonntags 9.00 -16.00 Uhr

Blaufichten und Nordmanntannen mit Ballen
bereits sofort erh!ltlich"

15./16. November 2008, 09.00 bis 16.00 Uhr ± M#glichkeit zum
Selbstaussuchen und Kennzeichnen im Bestand.

Herzlich willkommen!

Ortsteil Bucha · 07333 Unterwellenborn
Telefon 03 67 32 /363 · Telefax 03 67 32 /3 64 0 3

D em  Wandersmann 
zieh'n Nebelschwaden
im November
um die Waden.


